
JUGENDSCHUTZ IM KINO 
Der Jugendschutz im Schweizer Kino basiert auf Empfehlungen der 
Schweizerischen Kommission Jugendschutz im Film, die verbindliche 
Zutrittsalter festlegt, die oft mit einem empfohlenen Alter ergänzt 
werden. 


Kinder dürfen das Zutrittsalter in Begleitung einer 
erziehungsberechtigten Person um maximal zwei Jahre unterschreiten, 
ausser bei Filmen ab 18 Jahren.


• Zutrittsalter: Das gesetzlich festgelegte Mindestalter für den Zutritt 
zu einer Filmvorführung (z.Bsp. „6“, „12“, „16“).


• Empfohlenes Alter: Ein zusätzlicher Richtwert (z.Bsp. „6 (10)“ für 
Eltern, ab wann der Film inhaltlich geeignet ist.


• Begleitung: Kinder und Jugendliche dürfen das Zutrittsalter um 
maximal zwei Jahre unterschreiten, wenn sie von einer 
erziehungsberechtigten Person begleitet werden (z.Bsp. ein10-
Jähriger bei einem Film ab 12 Jahren).


• Ausnahme ab 18: Bei Filmen mit der Freigabe „18“ ist eine 
Unterschreitung des Alters durch Begleitung nicht erlaubt.


Zu beachten: 

• Altersnachweis: Das Kino-Personal kann einen Altersnachweis 
verlangen


• Informationsquelle: Die offiziellen Altersfreigaben finden Sie auf 
filmrating.ch


http://filmrating.ch

